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Wechsel von einer privaten (PKV) in eine gesetzliche Kranken-
versicherung (GKV) 
 
 
Der Wechsel von einer privaten in eine gesetzliche Krankenversicherung als freiwilliges Mitglied ist nur ein-
geschränkt möglich. 
 

Beitrittsrecht nach Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises:  
Schwerbehinderte Menschen (§ 2 SGB IX) können innerhalb von drei Monaten nach Feststellung der 
Schwerbehinderung durch das Versorgungsamt einer gesetzlichen Krankenkasse beitreten (§ 9 Abs. 2, Satz 
4 SGB V), soweit folgende Voraussetzungen erfüllt sind. 
 

Voraussetzungen: 
Sie selbst, ein Elternteil, Ihr Ehegatte oder Ihr Lebenspartner waren in den letzten fünf Jahren vor dem Bei-
tritt mindestens drei Jahre versichert (= Rahmenfrist), es sei denn, Sie konnten wegen Ihrer Behinderung 
diese Voraussetzung nicht erfüllen. Die GKV kann das Recht zum Beitritt von einer Altersgrenze abhängig 
machen (§ 9 Abs. 1, Satz 4 SGB V). Die Altersgrenze wird von den GKV in ihren Satzungen unterschiedlich 
festgelegt (zwischen 20 und 65 Jahren, meist bei 45 Jahren). 
 

 

 

 

 
 
 

Versicherungspflicht 
Für alle Menschen, die in Deutschland einen Wohnsitz haben, besteht nach § 5 SGB V die Pflicht zur Versi-
cherung in der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung (Ausnahmen regelt § 6 SGB V). Ob gesetz-
lich oder privat, hängt davon ab, wie man vor dem Verlust der Absicherung im Krankheitsfall versichert war. 
Wer zuletzt gesetzlich versichert war, wird grundsätzlich wieder Mitglied einer GKV. Zuletzt privat Versi-
cherte müssen von einer PKV im sogenannten Basistarif aufgenommen werden. 

Diese Versicherungspflicht umfasst auch Bürger ohne anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krank-
heitsfall, die bisher weder gesetzlich noch privat versichert waren. Sie werden Mitglied einer GKV, wenn sie 
nicht der PKV zuzuordnen sind, wie zum Beispiel hauptberuflich Selbstständige sowie Beamte, Berufssolda-
ten und weitere Personengruppen mit Beihilfeanspruch im Krankheitsfall nach beamtenrechtlichen Vor-
schriften oder Grundsätzen. 

Die Versicherungspflicht für Personen ohne anderweitige Absicherung im Krankheitsfall bedeutet, dass alle 
Bürgerinnen und Bürger faktisch lückenlos krankenversichert sind. 
 
 
 
 

Wichtig: Wer der Versicherungspflicht erst nachkommt, wenn er krank ist, muss nicht bezahlte Beiträge 
nachzahlen. 

Bitte beachten Sie: 

Als schwerbehinderter Mensch müssen Sie nicht selbst Mitglied der GKV gewesen sein. Ausreichend ist 
eine frühere Versicherung als Familienmitglied. 

Konnten Sie aufgrund Ihrer Behinderung die Voraussetzung nicht erfüllen, besteht trotzdem Anspruch 
auf Aufnahme. 
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Weiterführende Informationen 
 

Ratgeber Krankenversicherung 
Alles was Sie zum Thema Krankenversicherung wissen sollten 
Publikationsversand der Bundesregierung 
T 030 182722721 
E-Mail: poststelle@bundesregierung.de-mail.de 
Download: www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publika-
tionen/gesundheit/  
Bestellnummer: BMG-G-07031 
204 Seiten; Stand Januar 2023, 23. aktualisierte Auflage 
 
 
 

 
 

Einheitliche Behördenrufnummer 115 
Für allgemeine Fragen an alle Ämter und Behörden steht Ihnen die einheitli-
che Behördenrufnummer 115 zur Verfügung. In den teilnehmenden Regio-
nen erreichen Sie die 115 von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr. Die 
115 ist sowohl aus dem Festnetz als auch aus vielen Mobilfunknetzen in der 

Regel zum Ortstarif und damit kostenlos über Flatrates erreichbar.  

mailto:poststelle@bundesregierung.de-mail.de
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/gesundheit/
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/gesundheit/

